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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-l041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

BA-ZB-5411 

Betreff: 

Hochschul-Taxengesetz 
Stellungnahme 

- Betrifft GES!:TZEt,'T"'-GRF; 
ZL .............. _ ... ;J..~: -.' .(.~' 9_1.f-
D.tum: 1 9. APR.1989 

Vertei,t.dtil" ) 

Telefon (0222) 501 65 

Durchwahl 31 38 
Datum 

14.4.1989 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel­
lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor­
mation. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 

iVho.r:/ . ;a6~ 

Beilagen 
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• ÖSTERREICH,ISCHER ARBEITERKAMMERTAG 
.; ;, 

I-A-l041 Wien, Prinz-Eugen-Streße 20-22 Poatfacl) 534 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschhng 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

L 

Ihre Zeichen 

GZ 68 157/ 
1-15/89 

Betrall: 

Unsere Zeichen 

BA-Mag. Pt 
5411 

Hochschul-Taxengesetz ~ 
S TEL L U N G NAH M E 

J ~t::~~_~~~Z=~~~1 
1 Q/, APH.1989 Datum: 

1 VerteiIL_::~-::::.-:::::==::::::=·-==:,.J' ---
Teleion (0222) 653765 

Durchwahl 3138 
Datum 

6.4.1989 

Nach dem vorliegenden E~twurf betrifft die vorgesehene studien­

gebühr für Absolventen ~usländischer Universitäten, die ein Er­

gänzungsstudium betreiben, auch österreichische staatsbürger. Der 

österreichische Arbeiterkammertag geht in diesem Zusammenhang 

davon aus, daß die Entschließung des Nationalrats vom 19. Dezem~ 

ber 1970 über die Abschaffung der Hochschultaxen für österrei-

'chische Studierende nach w.ie vor GÜltigkeit besitzt und die neue 
Studiengebühr daher dem Inhalt dieser Entschließung widerspr.icht. 

In den Erläuterungen witd darauf hingewiesen, daß die vorge­
sChiagene Regelung dieselbe studiengebtihr für In~ und Ausländer 
vorsieht und somit dem: Diskriminierungsverbot gemäß EG~Recht 

i 

Rechnung trägt. Nach Ansicht des Kamrnertags ist in dieser Frage 

das Kriterium der EG-K6nformität aufgrund der noch offenen Form 

der weiteren Beteiligung österreichs am europäischen Integrati­

onsprozeß nicht angebra~ht. 
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Der Kammertag spricht sich daher aus den genannten grundsätz­

lichen überlegungen dafür aus, die Studiengebühr nur für jene 

Absolventen ausländischer Universitäten vorzusehen, die nicht die 

österreichische staatsbürgerschaft besitzen. Im Sinne einer För~ 
derung internationaler Kontakte sollten geeignete Schritte un­
ternommen werden, um die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit einer 

auf Gegenseitigkeit beruhenden Befreiung oder Ermäßigunq der 

studiengebühr tatsächlich auszuschöpfen. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 

ZtJ>~ 
LV. 

, 
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